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(3) Werden Nettogewinne nicht in der geplanten Höhe 
erwirtschaftet, sind die Nettogewinnabführungen an die 
WB bzw. an den Haushalt des übergeordneten Organs 
in der geplanten Höhe zu leisten und der verbleibende 
Nettogewinn ist den betrieblichen Fonds zuzuführen.

(4) Ist der erwirtschaftete Nettogewinn geringer als die 
planmäßige Nettogewinnabführung, so ist die Abfüh
rung in Höhe des erwirtschafteten Betrages zu leisten. 
Die Rückstände bleiben als Verpflichtungen des VEB 
gegenüber der WB bzw. dem übergeordneten Organ 
bestehen.

(5) Reicht der für die betrieblichen Fonds erwirt
schaftete Nettogewinn nicht aus, um die Zuführungen 
zum Prämienfonds zu decken, ist der Direktor des VEB 
berechtigt, bei der zuständigen Bankfiliale Kredit zu 
beantragen.

(6) Die VEB sind berechtigt, in Abhängigkeit von den 
Maßnahmen zur Senkung der Selbstkosten und Ver
besserung der Rentabilität, Zuführungen von Mitteln 
von der WB bzw. dem Haushalt des übergeordneten 
Organs zu planen und in Anspruch zu nehmen, wenn

— die geplanten Kosten nicht durch die geplanten Er
löse gedeckt werden

— der planmäßige Gewinn nicht ausreicht, die plan
mäßige Produktionsfondsabgabe bzw. Handelsfonds
abgabe zu decken

— der planmäßige Nettogewinn nicht ausreicht, die 
planmäßigen Zuführungen zum Prämienfonds zu 
decken.

(7) Die General-(Haupt-)Direktoren der WB bzw. 
die Leiter der übergeordneten Organe sind berechtigt, 
den VEB planmäßig Mittel zuzuführen, wenn deren 
eigene planmäßige Gewinne und Amortisationen nicht 
ausreichen, für
— die planmäßige Tilgung von Rationalisierungs- und 

Investitionskrediten, wenn der bei der Kreditauf
nahme vorgesehene Nutzen in den Plan aufgenom
men wurde

— die Finanzierung planmäßiger Investitionen und für 
dia planmäßige Erhöhung des Umlaufmittelfonds, 
wenn die von der WB bzw. vom übergeordneten 
Organ gegebenen Nutzeffektskriterien eingehalten 
sind

— Maßnahmen, deren Finanzierung aus dem Netto
gewinn gesondert gesetzlich festgelegt ist.

(8) Die VEB planen und erhalten Sonderstützungen 
nach den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
als Zuführungen von der WB bzw. vom übergeord
neten Organ.

§3
Verwendung der Überplangewinne in den VEB

Überplanmäßige Gewinne sind zu 50 % über das 
wirtschaftsleitende Organ an den Haushalt der Republik 
und zu 20 % an den Reservefonds der WB abzuführen. 
Die verbleibenden 30 % sind für zusätzliche Zuführun
gen zum Prämienfonds entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen und zur Tilgung von Rückständen aus 
Minderergebnissen vergangener Jahre zu verwenden. 
Der Rest ist den übrigen betrieblichen Fonds zuzufüh
ren.
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§4

Abführung von Gewinnen 
und Zuführungen zu den Fonds

(1) Die VEB berechnen die Abführung von Nettoge
winnen an die WB bzw. an den Haushalt des überge
ordneten Organs nach den im entsprechenden Zeitraum 
planmäßig zu erfüllenden Aufgaben des Jahresplanes. 
Die Zuführungen zu den Fonds der VEB sind in der 
Höhe und zu den Terminen der planmäßigen Erwirt
schaftung der Mittel zu planen.

(2) Die Abführung von Nettogewinnen an die WB 
bzw. an das übergeordnete Organ muß die Jahresplan
auflage sichern. Die Abführung von Nettogewinnen an 
die WB bzw. an das übergeordnete Organ ist in den 
Quartalskassenplan des VEB aufzunehmen.

(3) Die VEB führen den Monatsbetrag der Nettoge
winne, die der WB bzw. dem Haushalt des überge
ordneten Organs zustehen, bis zum 20. Kalendertag des 
laufenden Monats ab. .

(4) Den Fonds des VEB sind die Nettogewinnanteile 
monatlich zuzuführen; gleichzeitig sind diese Beträge 
auf die Sonderbankkonten zu übertragen.

(5) Die abzuführenden Beträge
— aus Überplangewinn
— des Nettogewinns aus der Überbietung der staat

lichen Planauflage
sind an die WB bzw. an den Haushalt des übergeord
neten Organs bis zum 20. Kalendertag des Monats zu 
überweisen, der dem Quartalsschluß folgt.

(6) Der General-(Haupt-)Direktor der WB legt fest, 
zu welchem Termin die dem Reservefonds der WB zu
stehenden Beträge aus
— der Überbietung der staatlichen Planauflage und
— überplanmäßig erwirtschaftetem Nettogewinn 
abzuführen sind.

(7) Nettogewinnanleile, die aus der Minderung der 
Zuführungen zum Prämienfonds wegen Nichtein
haltung oder Nichterfüllung materieller Aufgaben frei 
werden, sind am Jahresende über die WB bzw. das 
übergeordnete Organ an den Staatshaushalt abzufüh
ren.

§5
Amortisationen

(1) Die VEB verfügen über ihre Amortisationen und 
planen und verwenden sie zur Bildung des Fonds für 
Investitionen sowie zur Tilgung von Raticnalisierungs- 
und Investitionskrediten.

(2) Die VEB sind berechtigt, Amortisationen zur Be
zahlung von Investitionen anzusammeln, deren Durch
führung in den folgenden Jahren vorgesehen ist. Die 
Mittel sind im Fonds für Investitionen auszuweisen 
und Sonderbankkonten zuzuführen.

(3) Wenn dar Perspektiv- bzw. Entwicklungsplan die 
volle Erhaltung der Kapazitäten eines Betriebes oder 
eine durch Einsatz der Amortisationen erzielbare Er
weiterung der Kapazitäten nicht vorsieht, hat der 
General-(Haupt-)Direktor der WB bzw. der Leiter des 
übergeordneten Organs die Abführung von Teilen der 
Amortisationen an den Amortisationsfonds der WB 
bzw. an den Haushalt des übergeordneten Organs fest
zulegen. Diesen Betrieben sind Amortisations-Abfüh
rungsnormative für den Perspektivplanzeitraum zu 
übergeben.


